
Beschluss
BVerfG, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 1
GG, Art. 13 EG, EGRL 78/2000, Art. 21
Abs. 1 EUGrdRCh, § 38 VBLSa
Gleichheit von Lebenspartnerschaften
und Ehen im Bereich der betrieblichen
Hinterbliebenenversorgung im
öffentlichen Dienst: nicht jede Ehe ist auf
Kinder ausgerichtet

Die Ungleichbehandlung von Ehe und eingetra-
gener Lebenspartnerschaft im Bereich der betriebli-
chen Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes, die bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder zusatzversichert
sind, ist mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar.

Geht die Privilegierung der Ehe mit einer Benach-
teiligung anderer Lebensformen einher, obgleich diese
nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit der
Normierung verfolgten Zielen der Ehe vergleichbar
sind, rechtfertigt der bloße Verweis auf das Schutzgebot
der Ehe gemäß Art. 6 Abs. 1 GG eine solche Differenzie-
rung nicht.
(Amtliche Leitsätze)
Beschluss des BVerfG vom 7. Juli 2009 – 1 BvR 1164/07

Aus den Gründen:
Der 1954 geborene Beschwerdeführer ist seit

1977 im öffentlichen Dienst beschäftigt und bei der
VBL, der Beklagten des Ausgangsverfahrens, zusatz-
versichert. Seit 2001 lebt er in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft. Keiner der beiden Lebenspart-
ner ist für ein Kind sorgeberechtigt.

Die VBL berechnete aus Anlass der Umstellung
ihres Versorgungssystems die Rentenanwartschaft,
die der Beschwerdeführer bis zum 31. Dezember
2001 erworben hatte, und teilte ihm die Höhe mit.
Soweit es dabei als Rechengröße auf das fiktive Net-
toarbeitsentgelt des Beschwerdeführers ankam, legte
sie für die Lohnsteuer nicht die für Verheiratete gel-
tende Steuerklasse III/0 zugrunde, sondern die für
Unverheiratete geltende Steuerklasse I/0. Außerdem
teilte sie dem Beschwerdeführer mit, dass sie seinem
Lebenspartner nicht die in § 38 VBLS für den Ehe-
gatten eines verstorbenen Versicherten oder Betriebs-
rentenberechtigten vorgesehene Hinterbliebenen-
rente zahlen werde.

Der Beschwerdeführer erhob Klage zum Landge-
richt und beantragte unter anderem die Feststellung,
dass die VBL verpflichtet sei, bei Rentenberechnun-
gen für den Beschwerdeführer die Steuerklasse III/0
zugrunde zu legen. Darüber hinaus beantragte er die
Feststellung, dass im Falle des Fortbestehens der Le-
benspartnerschaft bei seinem Ableben seinem Le-

benspartner eine satzungsgemäße Hinterbliebenen-
rente wie eine Witwen- und Witwerrente zu gewäh-
ren sei.

Das Landgericht wies durch das mit der Verfas-
sungsbeschwerde angegriffene Urteil vom 26. März
2004 die Feststellungsanträge als unbegründet ab.
Mit der Berufung verfolgte der Beschwerdeführer sei-
ne Feststellungsanträge weiter. Das Oberlandesge-
richt wies die Berufung zurück (Urteil vom 21. Okto-
ber 2004 – 12 U 195/04 –, FamRZ 2005, S.
1566 ff.). Die Revision des Beschwerdeführers erach-
tete der Bundesgerichtshof für unbegründet (Urteil
vom 14. Februar 2007 – IV ZR 267/04 –, FamRZ
2007, S. 805 ff.).

Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich
der Beschwerdeführer gegen diese Gerichtsentschei-
dungen. Er rügt die Verletzung des allgemeinen
Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie we-
gen der Nichtdurchführung eines Vorabentschei-
dungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften die Verletzung seines An-
spruchs auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG).

Er sei in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG
verletzt, denn Art. 6 Abs. 1 GG rechtfertige die vor-
liegende Ungleichbehandlung nicht. Art. 6 Abs. 1
GG sei nicht ohne jegliche zusätzliche inhaltliche Be-
gründung geeignet, eine Ungleichbehandlung von
Lebenspartnerschaften im Verhältnis zu Ehen zu
rechtfertigen. […]

Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.
Die angegriffenen Urteile verletzen den Beschwerde-
führer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG
(I.). Ob die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
ihn darüber hinaus in seinem Recht auf den gesetzli-
chen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) verletzt,
kann dahinstehen (II.).

Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1
GG) gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich
zu behandeln. Verboten ist auch ein gleichheitswidri-
ger Begünstigungsausschluss, bei dem eine Begünsti-
gung einem Personenkreis gewährt, einem anderen
Personenkreis aber vorenthalten wird (vgl. BVerfGE
110, 412 [431]; 112, 164 [174]; 116, 164 [180]).

An diesem Gebot ist die Satzung der VBL zu mes-
sen. […]

Die Anforderungen bei einer Ungleichbehand-
lung von Personengruppen sind umso strenger, je grö-
ßer die Gefahr ist, dass eine Anknüpfung an Persön-
lichkeitsmerkmale, die mit denen des Art. 3 Abs. 3
GG vergleichbar sind, zur Diskriminierung einer
Minderheit führt (vgl. BVerfGE 88, 87 [96]; 97, 169
[181]). Das ist bei der sexuellen Orientierung der Fall.

Ein strenger Kontrollmaßstab bei einer auf die se-
xuelle Orientierung bezogenen Ungleichbehand-
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lung, der sich dem bei anderen Diskriminierungsver-
boten geltenden Maßstab annähert, entspricht auch
der Rechtsentwicklung im Europarecht. Sowohl
Art. 13 EG wie Art. 21 Abs. 1 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union beziehen die sexuelle
Ausrichtung in den Kreis der Diskriminierungsver-
bote ein. Auch in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
werden für Unterscheidungen, die sich auf die sexu-
elle Orientierung gründen, genauso „ernstliche
Gründe“ als Rechtfertigung gefordert, wie für solche,
die sich auf das Geschlecht gründen (EGMR, Urteil
vom 24. Juli 2003 - Nr. 40.016/98 – Karner gegen
Österreich, ÖJZ 2004, S. 36 [38] m.w.N.).

Nach diesem Maßstab unterliegt die Ungleichbe-
handlung nach § 38 VBLS zwischen Versicherten,
die verheiratet sind, und solchen, die in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft leben, einer strengen
Prüfung, da sie das personenbezogene Merkmal der
sexuellen Orientierung betrifft. Die Entscheidung
des Einzelnen für eine Ehe oder eine eingetragene Le-
benspartnerschaft ist kaum trennbar mit seiner sexu-
ellen Orientierung verbunden.

Die Sichtweise des Bundesgerichtshofs, der in der an-
gegriffenen Entscheidung darauf abstellt, dass der
das Differenzierungskriterium bildende Familien-
stand den Betroffenen unabhängig von ihrer sexuel-
len Orientierung zugänglich sei, ist zu formal und
wird der Lebenswirklichkeit nicht gerecht. Es ist zwar
rechtlich zulässig, dass heterosexuell orientierte Men-
schen gleichen Geschlechts eine eingetragene Le-
benspartnerschaft schließen und homosexuell orien-
tierte Menschen unterschiedlichen Geschlechts hei-
raten. Dass der Gesetzgeber wegen der Achtung der
Intimsphäre der Beteiligten darauf verzichtet hat,
eine Geschlechtsgemeinschaft zur Voraussetzung zu
machen und die jeweilige sexuelle Orientierung vor
Eingehen einer Ehe oder eingetragenen Lebenspart-
nerschaft zu überprüfen, ändert jedoch nichts daran,
dass das Institut der eingetragenen Lebenspartner-
schaft sich nach der Intention des Gesetzgebers an
gleichgeschlechtlich orientierte Menschen richtet
und in der Lebenswirklichkeit von diesen auch zur
Begründung einer rechtlich abgesicherten dauerhaf-
ten Paarbeziehung genutzt wird.

Diese Zielrichtung des Lebenspartnerschaftsge-
setzes ergibt sich schon aus seiner Benennung in der
Langform (Gesetz zur Beendigung der Diskriminie-
rung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften). Dem-
gemäß beginnt die Einleitung der Begründung des
Gesetzentwurfs mit einer entsprechenden Zielset-
zung („Die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher
Paare soll abgebaut werden.“, vgl. BTDrucks
14/3751, S. 1). Der Gesetzgeber wollte homosexuel-
len Personen erstmals Rechte zuerkennen, die ihnen

zu einer besseren Entfaltung ihrer Persönlichkeit ver-
helfen und die zum Abbau langdauernder Diskrimi-
nierungen führen sollten (vgl. BVerfGE 104, 51 [60];
105, 313 [314]). Die Begründung des Gesetzent-
wurfs führt zudem aus, dass im Anschluss an eine
entsprechende Aufforderung des Europäischen Par-
laments angestrebt wird, die ungleiche Behandlung
von Personen mit gleichgeschlechtlicher Orientie-
rung zu vermeiden, und dass dieses Anliegen mit dem
Lebenspartnerschaftsgesetz „hinsichtlich gleichge-
schlechtlicher Lebensgemeinschaften umgesetzt“
werden soll (vgl. BTDrucks 14/3751, S. 33). Nicht
nur die Ehe, sondern auch die eingetragene Lebens-
partnerschaft ist nach der Vorstellung des Gesetzge-
bers also typischerweise eine auch sexuelle Gemein-
schaft. Folgerichtig gelten die ab einem gewissen Ver-
wandtheitsgrad bestehenden Eheverbote (§ 1307
BGB), die jedenfalls auch dem Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung des Einzelnen dienen, im Wesent-
lichen entsprechend für die Eingehung einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 und
Nr. 3 LPartG).

Von Bestimmungen, die die Rechte eingetragener
Lebenspartner regeln, werden daher typischerweise
homosexuelle Menschen erfasst, und von solchen,
die die Rechte von Ehegatten regeln, heterosexuelle
Menschen. Werden Ehe und Lebenspartnerschaft
hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung unter-
schiedlich behandelt, findet mithin eine Ungleichbe-
handlung aufgrund der sexuellen Orientierung statt
(vgl. zur Benachteiligung wegen der sexuellen Aus-
richtung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchstabe a der
Rahmenrichtlinie bzw. § 1 AGG: EuGH, Urteil vom
1. April 2008 – Maruko – C-267/06 – ABl. EU
2008, Nr. C 128, 6; BAG, Urteil vom 14. Januar
2009 – 3 AZR 20/07 –, NZA 2009, S. 489 [492]).

Da die durch § 38 VBLS bewirkte Ungleichbe-
handlung von Ehepaaren und eingetragenen Lebens-
partnern eine Anknüpfung an die sexuelle Orientie-
rung beinhaltet, sind erhebliche Unterschiede zwi-
schen diesen beiden Formen einer auf Dauer angeleg-
ten, rechtlich verfestigten Partnerschaft erforderlich,
um die konkrete Ungleichbehandlung rechtfertigen
zu können.

Ein gesteigerter Rechtfertigungsbedarf für die
Ungleichbehandlung ergibt sich auch daraus, dass
die Satzungsregelungen zur Hinterbliebenenrente ei-
nerseits sowohl im Hinblick auf die Voraussetzungen
als auch auf ihre Rechtsfolgen stark an das Sozialver-
sicherungsrecht angelehnt sind, andererseits aber an
die dortige Regelung zur Gleichstellung von einge-
tragenen Lebenspartnerschaften (§ 46 Abs. 4 SGB
VI) nicht anknüpfen. Übernimmt ein Normgeber in
ein Regelwerk einen konsistenten Normenkomplex
aus einem anderen Regelwerk und weicht dabei im
Hinblick auf eine Einzelnorm ab, so liegt ein Verstoß
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gegen Art. 3 Abs. 1 GG besonders nahe. Zwar kann
eine systemwidrige Ausnahme für sich genommen
keinen Gleichheitsverstoß begründen. Es bedarf aber
eines plausiblen Grundes für die Ausnahme (vgl.
BVerfGE 68, 237 [253]; 81, 156 [207]; 85, 238
[247]). Dies gilt hier umso mehr, da die Ausnahme in
mehrfacher Hinsicht zu unstimmigen Ergebnissen
führen kann. […]

Soweit eine Privilegierung der Ehe darauf beruht,
dass aus ihr Kinder hervorgehen, ist die verfassungs-
rechtlich zulässige und geforderte Förderung von El-
tern im Übrigen in erster Linie Gegenstand des
Grundrechtsschutzes der Familie und als solche nicht
auf verheiratete Eltern beschränkt (vgl. BVerfGE
106, 166 [176 ff.]; 112, 50 [67 ff.]; 118, 45 [62 ff.]).

Eine familienpolitische Intention des Satzungs-
gebers mit dem Ziel, dass Kinder möglichst mit ver-
heirateten Eltern aufwachsen und daher Anreize zur
Eheschließung gegeben werden sollten, ist nicht er-
kennbar und könnte zudem allenfalls eine Privilegie-
rung gegenüber Paaren begründen, die eine Ehe ein-
gehen könnten, also der heterosexuellen nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft, nicht aber gegenüber der
gleichgeschlechtlichen eingetragenen Lebenspart-
nerschaft.

Geht die Privilegierung der Ehe mit einer Benach-
teiligung anderer Lebensformen einher, obgleich diese
nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit
der Normierung verfolgten Zielen der Ehe vergleich-
bar sind, rechtfertigt der bloße Verweis auf das
Schutzgebot der Ehe eine solche Differenzierung
nicht. Denn aus der Befugnis, in Erfüllung und Aus-
gestaltung des verfassungsrechtlichen Förderauftrags
die Ehe gegenüber anderen Lebensformen zu privile-
gieren, lässt sich kein in Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenes
Gebot herleiten, andere Lebensformen gegenüber der
Ehe zu benachteiligen. Es ist verfassungsrechtlich
nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der
Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im
Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren
Rechten zu versehen sind (vgl. BVerfGE 105, 313
[348]). Hier bedarf es jenseits der bloßen Berufung
auf Art. 6 Abs. 1 GG eines hinreichend gewichtigen
Sachgrundes, der gemessen am jeweiligen Regelungs-
gegenstand und -ziel die Benachteiligung anderer
Lebensformen rechtfertigt. […]

Aus dem Familienstand des Versicherten lässt sich
kein typischer Unterhaltsbedarf des Hinterbliebenen
ableiten. Die Unterhaltspflichten innerhalb von
Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften sind
weitgehend identisch geregelt, so dass der Unter-
haltsbedarf eines Unterhaltsberechtigten und die bei
Versterben eines Unterhaltspflichtigen entstehende
Unterhaltslücke nach gleichen Maßstäben zu bemes-

sen sind. Zwar kann der konkrete Bedarf je nach der
persönlichen Situation des Unterhaltsberechtigten
unterschiedlich sein. Er hängt von seinen jeweiligen
Lebensumständen und der persönlichen Erwerbs-
biographie ab. Es gibt indes keine verallgemeine-
rungsfähigen Unterschiede bei der Feststellung von
Unterhaltsbedürftigkeit bei hinterbliebenen Ehe-
partnern und hinterbliebenen Lebenspartnern.

Ein Grund für die Unterscheidung von Ehe und
eingetragener Lebenspartnerschaft kann nicht mit
dem Bundesgerichtshof darin gesehen werden, dass
typischerweise bei Eheleuten wegen Lücken in der Er-
werbsbiographie aufgrund von Kindererziehung ein
anderer Versorgungsbedarf bestünde als bei Lebens-
partnern (so aber auch: BVerwGE 129, 129 [134];
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats
vom 6. Mai 2008 – 2 BvR 1830/06 -, NJW 2008,
S. 2325 zum beamtenrechtlichen Familienzuschlag).
Nicht in jeder Ehe gibt es Kinder. Es ist auch nicht
jede Ehe auf Kinder ausgerichtet. Ebenso wenig kann
unterstellt werden, dass in Ehen eine Rollenverteilung
besteht, bei der einer der beiden Ehegatten deutlich
weniger berufsorientiert wäre. Bei der Hinterbliebe-
nenversorgung aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung hat das Bundesverfassungsgericht die Orientie-
rung an einer typisierten Normalehe mit einem Ver-
sorger und einem Haushälter schon im Jahr 1975 im
Zweiten Witwerrentenurteil (BVerfGE 39, 169
[187-195]) für nicht mehr mit Art. 3 Abs. 2 GG ver-
einbar gehalten. Das in der gesellschaftlichen Realität
nicht mehr typusprägende Bild der „Versorgerehe“, in
der der eine Ehepartner den anderen unterhält, kann
demzufolge nicht mehr als Maßstab der Zuweisung
von Hinterbliebenenleistungen dienen. Die Ehe kann
nicht mehr auf eine bestimmte Rollenverteilung fest-
gelegt werden. Vielmehr entspricht es dem Recht der
Ehegatten aus Art. 6 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 2 GG,
über die Art und Weise ihres ehelichen Zusammenle-
bens in gleichberechtigter Weise selbst zu entscheiden
(vgl. BVerfGE 99, 216 [231]; 105, 313 [345]).

Umgekehrt ist in eingetragenen Lebenspartner-
schaften eine Rollenverteilung dergestalt, dass der
eine Teil eher auf den Beruf und der andere eher auf
den häuslichen Bereich einschließlich der Kinderbe-
treuung ausgerichtet ist, ebenfalls nicht auszuschlie-
ßen. In zahlreichen eingetragenen Lebenspartner-
schaften leben Kinder, insbesondere in solchen von
Frauen. Darauf hat die Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule und Lesbische Paare e.V. in ihrer Stellung-
nahme hingewiesen. Nach einer Studie des Staatsin-
stituts für Familienforschung an der Universität
Bamberg leben geschätzt etwa 2.200 Kinder in
Deutschland, die in den derzeit rund 13.000 einge-
tragenen Lebenspartnerschaften aufwachsen (Rupp/
Bergold, in: Rupp, Die Lebenssituation von Kindern
in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften,
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2009, S. 282). Dieser tatsächliche Befund ist unab-
hängig von der bisher auf die Stiefkindadoption be-
schränkten Möglichkeit einer gemeinsamen rechtli-
chen Elternschaft. Damit liegt der Kinderanteil bei
eingetragenen Lebenspartnerschaften zwar weit un-
ter dem von Ehepaaren, ist jedoch keineswegs ver-
nachlässigbar. Der Gesetzgeber hat dieser Realität
durch die verschiedenen in § 9 LPartG enthaltenen
Regelungen in Bezug auf Kinder eines Lebenspart-
ners Rechnung getragen (vgl. auch BAG, Urteil vom
14. Januar 2009 – 3 AZR 20/07 –, NZA 2009, S.
489 [493]). Vergleichbar zur Ehe können auch in Le-
benspartnerschaften Ausgestaltungen der Gemein-
schaftsbeziehung gelebt werden, die bei einem Part-
ner einen erhöhten Versorgungsbedarf bedingen.
Eine Ausgestaltung der Hinterbliebenenrente, die
Lebenspartner ausschließt, lässt dies außer Acht. Die
Ungleichbehandlung von Ehe- und Lebenspartnern
bei der Hinterbliebenenversorgung trifft deshalb ge-
rade diejenigen überlebenden Partner einer Lebens-
partnerschaft besonders hart, die – zum Beispiel we-
gen Kindererziehung oder weil der verstorbene
Partner den Hauptteil der Kosten in der Versor-
gungsgemeinschaft bestritten hat – in einer ver-
gleichbaren Situation sind wie Ehegatten mit einem
erhöhten Versorgungsbedarf. […]

Verstoßen Allgemeine Versicherungsbedingungen –
wie hier die Satzung der VBL – gegen Art. 3 Abs. 1
GG, so führt dies nach der verfassungsrechtlich nicht
zu beanstandenden Rechtsprechung der Zivilgerich-
te zur Unwirksamkeit der betroffenen Klauseln (vgl.
BGHZ 174, 127 [175]). Hierdurch entstehende Re-
gelungslücken können im Wege ergänzender Ausle-
gung der Satzung geschlossen werden (vgl. BGHZ
174, 127 [177]). Auch im vorliegenden Fall ist es
zwar nicht durch den bewussten Ausschluss der Le-
benspartner bei der Formulierung des § 38 VBLS,
wohl aber durch die Feststellung der Unwirksamkeit
dieser Vertragsgestaltung aus verfassungsrechtlichen
Gründen zu einer ungewollten Regelungslücke bei
der Hinterbliebenenversorgung gekommen. Der
Gleichheitsverstoß kann nicht durch bloße Nichtan-
wendung des § 38 VBLS beseitigt werden, weil an-
sonsten entgegen der zugrunde liegenden Konzepti-
on Hinterbliebenenrenten auch für Ehegatten ausge-
schlossen wären. Der mit der Hinterbliebenenversor-
gung nach § 38 VBLS verfolgte Regelungsplan lässt
sich mithin nur dadurch vervollständigen, dass die
für Ehegatten geltende Regelung mit Wirkung ab
dem 1. Januar 2005 auch auf eingetragene
Lebenspartner Anwendung findet. […]

Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist wegen der
Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG aufzuheben. Die Sa-
che wird gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG an den Bun-
desgerichtshof zurückverwiesen.
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